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Kinder ab 14 Jahren sollen sich einfacher an Verfahren beteiligen können, die ihre Person 

betreffen. Dafür soll es reichen, dass sie den Willen äußern, aktiv am Verfahren teilzuneh-

men. Aktuell ist dies nur möglich, wenn sie ein eigenes, ihnen nach bürgerlichem Recht 

zustehendes Recht geltend machen. Dadurch können sie sich aktuell beispielsweise in Kin-

desschutzverfahren nicht aktiv als Verfahrensbeteiligter einbringen. 

 

Eine solche Beteiligung bedeutet in der Praxis unter anderem, dass das Kind alle Schriftsätze 

erhält, die das Verfahren betreffen. Es erhält dadurch nicht nur Einblick in die Ausführun-

gen der Eltern, sondern auch in die des Jugendamts oder in Sachverständigengutachten. 

Dies kann auch eine Belastung des Kindes darstellen. Daher ist die Möglichkeit auf die Fälle 

beschränkt, in welchen das Kind tatsächlich aktiv am Verfahren teilnehmen möchte. 


